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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a. 

Entscheidungen zur Grunderwerbsteuerpflicht  eines Mobilheims und zur 

Vorsteueraufteilung bei Unternehmensfortführung durch einen 

Insolvenzverwalter.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 

Veräußerung eines Mobilheims löst Grunderwerbsteuer aus 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 18. Juni 

2020 (Az. 8 K 786/19 GrE,F) entschieden, dass die Übertragung 

eines Mobilheims grunderwerbsteuerpflichtig ist. 

Die Klägerin erwarb im Jahr 2018 ein „Kleinwochenendhaus“ auf 

einem Pachtgrundstück nebst Zubehör für 10.000 € und 

verpflichtete sich zugleich, mit dem Grundstückseigentümer einen 

Pachtvertrag abzuschließen. Über das Haus existiert ein vom 

Deutschen Mobilheim Verband e.V. ausgestellter „Mobilheimbrief“, 

der unter anderem eine Fahrgestellnummer und die Maße des 

Hauses (8,35m Länge, 3,10m Breite, 2,98m Höhe) sowie dessen 

Gewicht (4.250 kg) enthält. Es steht auf Holzbalken und ist an die 
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Kanalisation und das Stromnetz angeschlossen. Im Pachtvertrag, 

der für zehn Jahre abgeschlossen wurde, verpflichtete sich die 

Klägerin unter anderem, den Verpächter bei einer Veräußerung des 

Hauses zu informieren, damit dieser entscheiden könne, mit wem 

er einen Pachtvertrag abschließt. Die Klägerin zog in das Haus ein 

und meldete dort ihren Wohnsitz an.  

Das Finanzamt unterwarf den Vorgang der Grunderwerbsteuer und 

ging dabei von einer Bemessungsgrundlage i.H.v. 9.000 € 

(Kaufpreis abzgl. 1.000 € für Inventar) aus. Hiergegen wandte die 

Klägerin ein, dass es sich bei dem Mobilheim nicht um ein Gebäude 

handele, weil es keine feste Verbindung zum Grundstück aufweise. 

Zudem sei der Wert des Inventars höher anzusetzen, weil sie einen 

vorhandenen Zaun, eine Terrasse und Bepflanzung übernommen 

habe. 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Der Vertrag über das Mobilheim 

unterliege - so der 8. Senat des Finanzgerichts Münster - der 

Grunderwerbsteuer.  

Das Mobilheim sei zunächst als Gebäude auf fremdem Grund und 

Boden (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG) anzusehen. Es weise die für die 

Gebäudeeigenschaft erforderliche feste Verbindung zur 

Grundfläche sowie die nötige Ortsfestigkeit und Beständigkeit auf. 

Aus dem Gewicht des Hauses (4.250 kg) und dessen Alter von fast 

40 Jahren sei davon auszugehen, dass es nur mit großem Aufwand 

und nicht ohne Risiko einer Zerstörung transportiert werden könne. 

Zudem müsse vorher die Terrasse entfernt werden. Für eine 

ortsfeste Aufstellung spreche auch, dass es sich seit mindestens 

30 Jahren an derselben Stelle befinde, an die Kanalisation sowie 

an das Stromnetz angeschlossen und umzäunt sei. 



Der Senat ließ offen, ob es sich bei dem über das Mobilheim 

abgeschlossenen Vertrag um einen Kaufvertrag im Sinne von § 1 

Abs. 1 Nr. 1 GrEStG oder um einen Vertrag im Sinne von § 1 Abs. 

2 GrEStG handele, der die wirtschaftliche Verwertungsbefugnis 

einräume. Wäre das Gebäude als Scheinbestandteil anzusehen, 

hätte die Klägerin zivilrechtliches Eigentum durch einen 

Kaufvertrag über ein Gebäude auf fremdem Grund und Boden 

erworben. Anderenfalls wäre das Mobilheim zwar 

Grundstücksbestandteil, aber die Klägerin hätte durch den Vertrag 

eine eigentümerähnliche Stellung erlangt, denn der Verpächter 

beanspruche kein Eigentum am Gebäude und die Klägerin dürfe es 

abtransportieren. 

Schließlich sei die Höhe der Bemessungsgrundlage im Hinblick auf 

den für das Inventar angesetzten Abzugsbetrag nicht zu 

beanstanden, da die Klägerin den Wert des Zaunes, der Terrasse 

und der Bepflanzung nicht konkretisiert habe. 

Keine Vorsteueraufteilung bei Unternehmensfortführung 

durch Insolvenzverwalter einer GmbH & Co. KG 

Mit rechtskräftigem Gerichtsbescheid vom 4. Mai 2020 (Az. 5 K 

546/17 U) hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster 

entschieden, dass Vorsteuern aus Leistungen eines 

Insolvenzverwalters einer GmbH & Co. KG auch dann nicht 

aufzuteilen sind, wenn der Insolvenzverwalter im Rahmen der 

Unternehmensfortführung steuerfreie Ausgangsumsätze ausführt. 

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GmbH 

& Co. KG. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens führte er das 

Unternehmen der KG über mehrere Jahre fort, wobei er 

steuerpflichtige Umsätze in einem Umfang von insgesamt rund 2,3 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_546_17_U_Gerichtsbescheid_20200504.html
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Mio. € sowie eine steuerfreie Grundstücksveräußerung für rund 

300.000 € ausführte. Im Streitjahr 2015 führte er keine Umsätze 

mehr aus, sondern macht lediglich Vorsteuern aus seinen eigenen 

Rechnungen als Insolvenzverwalter geltend. Das Finanzamt 

erkannte die Vorsteuern nur zu etwa 88,5 % an (Verhältnis der 

steuerpflichtigen Umsätze zu den gesamten Umsätzen seit 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens). Hiergegen wandte der Kläger 

ein, dass es für die Vorsteueraufteilung allein auf die Umsätze der 

KG vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ankomme und 

Verwertungshandlungen des Insolvenzverwalters nicht 

einzubeziehen seien. 

Der 5. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage 

stattgegeben und dem Kläger den Vorsteuerabzug in vollem 

Umfang gewährt. Die Leistungen des Insolvenzverwalters, für die 

der Kläger den Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, stünden im 

direkten und unmittelbaren Zusammenhang zu den im 

Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen der 

Insolvenzgläubiger. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs sei dabei folgendermaßen zu unterscheiden: 

Handele es sich beim Insolvenzschuldner um eine natürliche 

Person, sei eine Aufteilung im Verhältnis der unternehmerischen zu 

den privaten Verbindlichkeiten vorzunehmen. Im Fall der Insolvenz 

einer KG seien dagegen im Regelfall alle geltend gemachten 

Insolvenzforderungen der unternehmerischen Tätigkeit 

zuzuordnen, sodass ein vollständiger Vorsteuerabzug möglich sei.  

Diese Unterscheidung sei auch auf den Streitfall zu übertragen, in 

dem der Insolvenzverwalter das Unternehmen der KG zunächst 

fortgeführt hat. Dementsprechend sei die steuerfreie 



Grundstücksveräußerung für die Vorsteueraufteilung nicht von 

Bedeutung. 

Verschmelzung einer KG auf eine GmbH führt zu 

Einbringungsgewinn  

Die Verschmelzung einer KG auf eine GmbH stellt eine schädliche 

Veräußerung gemäß § 22 Abs. 1 UmwStG dar mit der Folge, dass 

ein Einbringungsgewinn nachträglich steuerpflichtig wird. Dies hat 

der 13. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 19. Mai 

2020 (Az. 13 K 571/16 G,F) entschieden. 

Eine KG brachte im Jahr 2007 einen Teilbetrieb in eine Tochter-

GmbH ein, deren Anteile sie zu 100 % hielt, und erhielt hierfür neue 

Anteile, was steuerlich unter Ansatz eines Zwischenwerts (§ 20 

Abs. 1, 2 UmwStG) erfolgte. Im Jahr 2008 wurde die KG auf ihre 

Mutter-GmbH verschmolzen, die zu 50% Kommanditistin der KG 

gewesen war. Die übrigen Kommanditanteile hatten die beiden 

Gesellschafter der Mutter-GmbH gehalten. Der Übergang des 

Vermögens auf die GmbH erfolgte ohne Gegenleistung und ohne 

Kapitalerhöhung. 

Das beklagte Finanzamt sah die Verschmelzung als schädliche 

Übertragung im Sinne von § 22 Abs. 1 UmwStG an, was für 2007 

rückwirkend zu einem sog. „Einbringungsgewinn I“ führte. 

Hiergegen wandten die Kläger (Insolvenzverwalter der Mutter-

GmbH sowie die beiden weiteren ehemaligen Kommanditisten der 

KG) ein, dass der Vermögensübergang im Rahmen der 

Verschmelzung nach § 6 Abs. 3 EStG zu Buchwerten habe erfolgen 

können. Eine Veräußerung im Sinne von § 22 Abs. 1 UmwStG liege 

nicht vor, weil eine mittelbare Beteiligung lediglich in eine 

unmittelbare Beteiligung umgewandelt worden sei. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/13_K_571_16_G_F_Urteil_20200519.html


Dem ist der 13. Senat des Finanzgerichts Münster nicht gefolgt und 

hat die Klage abgewiesen. Er hat die Verschmelzung der KG auf 

die Mutter-GmbH als schädliche Veräußerung angesehen. Die 

Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine 

Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen 

stelle einen tauschähnlichen Vorgang dar. Dies gelte nach der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gleichermaßen für die 

Aufwärtsverschmelzung auf die alleinige Gesellschafterin, auch 

wenn hierdurch keine neuen Gesellschaftsanteile übergingen, 

sondern vielmehr die Anteile an der Tochtergesellschaft 

untergingen. Diese Rechtsprechung sei auf den Streitfall, in dem 

eine Verschmelzung lediglich auf eine 50 %ige Gesellschafterin der 

KG erfolgt ist, übertragbar, da die Kommanditanteile der beiden 

übrigen Gesellschafter untergegangen seien und sich im Gegenzug 

der Wert ihrer Anteile an der Mutter-GmbH erhöht habe. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.   

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen im 

Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Berücksichtigung von Veräußerungsverlusten aus 

Schuldverschreibungen ohne Emissionsrendite in 

Veranlagungszeiträumen vor Einführung der 



Abgeltungssteuer (Gerichtsbescheid vom 25. Mai 2020, Az. 1 K 

313/17 E,F) 

Körperschaftsteuer 

Ist das Betriebsausgabenabzugsverbot nach § 8b Abs. 3 KStG 

auch im Hinblick auf solche Gewinne, die durch einen 

Ausgleich von zuvor vorgenommenen Wertminderungen 

entstanden sind, verfassungsgemäß? (Gerichtsbescheid vom 4. 

Mai 2020, Az. 13 K 178/19 K, Rev. BFH I R 23/20) 

Erbschaftsteuer 

Unter welchen Voraussetzungen überschreitet die Vermietung 

von Wohnungen die Grenze der Vermögensverwaltung mit der 

Folge, dass begünstigtes Betriebsvermögen vorliegt? (Urteil 

vom 25. Juni 2020, Az. 3 K 13/20 F) 

Umsatzsteuer 

Zur Besteuerung des Privatnutzungsanteils für ein 

unternehmerisches Fahrzeug (Gerichtsbescheid vom 27. April 

2020, Az. 5 K 1722/18 U) 

Umsatzsteuer/Verfahrensrecht  

Zur Klagebefugnis eines GbR-Gesellschafters gegen einen 

Umsatzsteuerbescheid (Gerichtsbescheid vom 4. Mai 2020, Az. 5 

K 3886/19 U) 

Verfahrensrecht 

Zur Darlegung des Anordnungsgrundes bei einstweiligem 

Rechtsschutz gegen die Pfändung eines Kontos, auf das die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/1_K_313_17_E_F_Gerichtsbescheid_20200525.html
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sog. Corona-Soforthilfe eingezahlt wurde (Beschluss vom 16. 

Juni 2020, Az. 4 V 1584/20 AO) 

Zur Rechtmäßigkeit einer Pfändungs- und 

Einziehungsverfügung, die sich vor Klageerhebung durch 

Drittschuldnerzahlung erledigt hat (Gerichtsbescheid vom 20. 

April 2020, Az. 5 K 1152/20) 

 

Zur Darlegung des Anordnungsgrundes bei einstweiligem 

Rechtsschutz bezüglich der Vollstreckung in das Konto eines 

Architekten, auf das die sog. Corona-Soforthilfe eingezahlt 

wurde (Beschluss vom 29. Juni 2020, Az. 8 V 1791/20 AO)  

  

 

Höchstrichterlich 

entschieden 
 

 

 

Häuslicher Behandlungsraum einer Ärztin ist kein 

Arbeitszimmer 

Mit Urteil vom 29. Januar 2020 (Az. VIII R 11/17) hat der 

Bundesfinanzhof entschieden, dass Kosten für einen für Notfälle 

eingerichteten Behandlungsraum im privaten Wohnhaus einer 

Ärztin nicht dem Abzugsverbot für ein häusliches Arbeitszimmer 

unterliegen. Er hat damit das Urteil des 6. Senats des 

Finanzgerichts Münster vom 14. Juli 2017 (Az. 6 K 2606/15 F) 

aufgehoben. 

Die Klägerin ist als Augenärztin an einer Gemeinschaftspraxis 

beteiligt. Zur Behandlung von Notfällen hat sie im Keller ihres 

privaten Wohnhauses einen Raum mit Klappliege, Sehtafel, 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/4_V_1584_20_AO_Beschluss_20200616.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_1152_20_Gerichtsbescheid_20200420.html
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Medizinschrank, mehreren Stühlen und medizinischen Hilfsmitteln 

eingerichtet. Einen gesonderten Zugang hat dieser Raum nicht; er 

ist nur vom Flur des Wohnhauses aus erreichbar. Die Klägerin 

machte die Aufwendungen für den Behandlungsraum als 

Sonderbetriebsausgaben im Rahmen der Feststellungserklärung 

der Gemeinschaftspraxis geltend.  

Das Finanzamt erkannte diese Aufwendungen nicht an. Die 

hiergegen erhobene Klage wies der 6. Senat des Finanzgerichts 

Münster ab. Da es an einem separaten Zugang fehle, sei der 

Behandlungsraum als Arbeitszimmer und nicht als 

betriebsstättenähnlicher Raum anzusehen. Die Aufwendungen 

seien auch nicht begrenzt abzugsfähig, weil der Klägerin in den 

Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis Behandlungsräume zur 

Verfügung standen. 

Dies hat der Bundesfinanzhof jetzt anders gesehen und der Klage 

stattgegeben. Der Behandlungsraum sei nicht allein aufgrund der 

Tatsache, dass die Patienten zunächst Privaträume der Klägerin 

durchqueren müssen, als Arbeitszimmer anzusehen. Im Rahmen 

der für die Abgrenzung erforderlichen Gesamtwürdigung komme 

der Einrichtung des Raumes als Notfallpraxis, die eine private 

Mitbenutzung praktisch ausschließe, erhebliche Bedeutung zu. 

Damit liege ein betriebsstättenähnlicher Raum vor, sodass das 

Abzugsverbot für häusliche Arbeitszimmer nicht eingreife.  

 

In eigener 

Sache 
 

 

 
 

Alles Gute für den Ruhestand!  



Mit Ablauf des 31. Juli 2020 wird Frau Richterin am Finanzgericht 

Karin Stahl-Sura in den Ruhestand verabschiedet. Frau Stahl-

Sura wechselte nach mehrjähriger Tätigkeit als Rechtsanwältin in 

München im Jahr 1988 an das Finanzgericht Münster. Dort war sie 

während des weit überwiegenden Teils ihrer Dienstzeit bis zuletzt 

im 3. Senat tätig, der für Verfahren aus dem Bereich des 

Ertragsteuerrechts und als Spezialmaterie für Streitigkeiten der 

Erbschaftsteuer und des Bewertungsrechts zuständig ist. Der 

Präsident des Finanzgerichts, Christian Wolsztynski, bedankte sich 

bei Frau Stahl-Sura für ihren (fast) 32-jährigen Einsatz im und um 

das Finanzgericht Münster: "Frau Stahl-Sura hat sich ganz 

besonders durch eine stets intensive, empathische und auf 

Fürsorge ausgerichtete Kommunikation mit den Beteiligten 

ausgezeichnet. Mit ihr verlässt eine echte Richterpersönlichkeit 

unser Haus." 

 

Frau Stahl-Sura und Herr Wolsztynski   

 

 

 

 

 

  



 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: RaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 

Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-

hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. 

eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über 

folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank NRW-

Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts Münster sind die 

anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts 

Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte 

der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf 

der gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs 

abrufbar. Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung 

kostenfrei zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen 

für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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